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Stand: 1. Oktober 2024 

1) Welche Gründe sprechen dafür, die Verlegung und Änderung von Telekommunikations-
netzen als im überragenden öffentlichen Interesse zu definieren, und gibt es sachliche 
Gründe, die Regelung bis 2030 zu befristen sowie eine Differenzierung zwischen dem  
Festnetz- und Mobilfunkausbau vorzunehmen? 
 

2) Nach dem Kompromiss der Bundesregierung ist die Verlegung und Änderung aller 
TK-Linien, also auch Glasfaser, als im überragenden öffentlichen Interesse definiert. 
Welche rechtlichen und tatsächlichen Auswirkungen hätte die Regelung in Bezug auf die 
Verlegung von Glasfaser innerorts, wo Haushalte und Gewerbegebiete angeschlossen 
werden müssen? Welche rechtlichen und tatsächlichen Auswirkungen hätte sie außerorts, 
insbesondere bei der Verlegung von Glasfaser entlang von Straßen? Wie würde sich das 
jeweils ändern, wenn stattdessen „nur“ ein öffentliches Interesse definiert würde? 

 
3) Halten Sie die neue Regelung zur pauschalen Minderung zielführend und ausreichend, 

um das Minderungsrecht des Verbrauchers zu stärken und welche gesetzlichen 
Möglichkeiten gibt es darüber hinaus, das Minderungsrecht des Verbrauchers in der 
praktischen Umsetzung zu stärken? 

 
4) In welchen Bereichen des Verbraucherschutzes im Telekommunikationssektor bestehen 

aktuell noch Durchsetzungsschwierigkeiten oder rechtliche Unklarheiten? Wie können 
die Verbraucherrechte und die Nachhaltigkeit im Telekommunikationssektor gezielt und 
effektiv gestärkt werden, um zu einer hohen Kundenzufriedenheit und einer nachhaltigen 
Nutzung beizutragen? 

 
5) Ist eine gesetzliche Regelung im Telekommunikationsgesetz erforderlich und sinnvoll,  

um den Prozess der Migration von Kupfer- auf Glasfasernetze für die Bundesnetzagentur 
zu vereinfachen, zu beschleunigen und wettbewerbskonform sowie verbraucherfreundlich 
auszugestalten und wie könnte eine wie könnte eine solche Regelung europarechts- und 
grundgesetzkonform ausgestaltet werden?  

Fragenkatalog Öffentliche Anhörung  
„TK-Netzausbau-Beschleunigungs-Gesetz“ 
am Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14:15 - 16:15 Uhr, 
Marie-Elisabeth-Lüders Haus (MELH), Saal 3.101 

Ausschuss für Digitales 
  
 

       

        



 

 
Stand: 1. Oktober 2024 Fragenkatalog Öffentliche Anhörung  

„TK-Netzausbau-Beschleunigungs-Gesetz“ 
am Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14:15 - 16:15 Uhr 

Seite 2 von 3 

 

 
 

 

6) Welche Gründe sprechen dafür, mit dem Gigabitgrundbuch eine Rechtsgrundlage 
weiterzuentwickeln und für eine verlässliche Datenbasis zu sorgen, und können dadurch 
Verbesserungen in der Markttransparenz und einem effizienteren Ausbau realisiert 
werden? 
 

7) Sind die Regelungen hinsichtlich der Definition „geringfügiger baulichen Maßnahmen“ 
ausreichend zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und gibt es darüber hinaus 
zu den Vorschlägen der Bundesregierung Änderungs- bzw. Optimierungsbedarf 
hinsichtlich der Planungs- und Genehmigungsverfahren? 

 
8) Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, einen möglichen strategischen Doppelausbau 

einzugrenzen und welche Änderungen im TKG sind dafür nötig? 
 

9) Halten Sie die im Kabinettsentwurf vorgesehene Befristung des überragenden öffentlichen 
Interesses bis zum 31. Dezember 2030 für ausreichend, um nachhaltige Beschleunigungs-
effekte beim Ausbau der Telekommunikationsnetze zu erzielen? 

 
10) In welchem Ausmaß ist das Ziehen eines unterirdischen Glasfaserkabels überhaupt dazu 

geeignet, Flora, Fauna und Habitat zu beeinträchtigen? Bitte gehen Sie dabei auch auf die 
verschiedenen baulichen Verfahren der Kabelverlegung ein. 

 
11) Sind die im Gesetzentwurf enthaltenen Maßnahmen geeignet und ausreichend, um das 

Gigabit-Ausbau-Ziel der Bundesregierung (flächendeckende Glasfaseranschlüsse bis zum 
Jahr 2030) zu erreichen oder muss es weitere Maßnahmen der Beschleunigung über den 
Gesetzentwurf hinausgeben und wenn ja, welcher Maßnahmen bedürfte es, um  

a. den Glasfaserausbau und  
b. den Mobilfunkausbau entscheidend und schnell voranzubringen? 

 
12) Sind die vorgeschlagenen Ergänzungen zum Glasfaserbereitstellungsentgelt (§ 72 TKG) 

geeignet, den Glasfaserausbau in Gebäuden zum Erfolg zu führen? Falls nein,  
welche gesetzlichen Anpassungen wären notwendig, um den Inhouse-Ausbau 
(sogenannte Netzebene 4) anzureizen? 

 
13) Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund, dass für die Errichtung von 5G-Mobilfunkmasten 

Glasfaser verlegt werden muss, die Differenzierung zwischen Festnetz- und 
Mobilfunkausbau beim „überragenden öffentlichen Interesse“? 

 
14) Wie muss das Gigabit-Grundbuch vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage 

ausgestaltet werden, sodass das nationale Sicherheitsinteresse der Bundesrepublik 
Deutschland hinreichend gewahrt wird? 

 
15) Bieten die Verbraucherrechte des Telekommunikationsrechts bei Minderleistungen  

ein vergleichbares Schutzniveau für alle Anwender:innen unabhängig von  
a. ihrem Standort (Stadt oder Land) und  
b. ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Premiumtarife oder Discountangebote) 

und 
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c. als Nutzende von Festnetz oder Mobilfunktarifen, oder werden bestimmte 
Verbraucher:innen innerhalb dieser Rechte unter Berücksichtigung der aktuellen 
Fassung der dafür vorgesehenen Allgemeinverfügung der Bundesnetzagentur 
(Vgl.https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Brei
tband/Breitbandgeschwindigkeiten/Allgemeinverfuegung_neu.pdf?__blob=publicat
ionFile&v=1) unverhältnismäßig benachteiligt? 

 
16) Kann das im TKG verankerte Verbraucherrecht bei Minderleistung der 

Telekommunikationsanbieter in Verbindung mit dem Recht auf Mindestinternet-
versorgung ausreichend gewährleisten, dass alle Verbraucher:innen ausreichend  
am Leben in einer digitalen Gesellschaft teilhaben können, oder ist durch die 
Kombination von geringen Bandbreiten mit einer Schlechtleistungstoleranz bis zu 90%  
(z.B. bei Mobilfunk in ländlichen Regionen) in der Praxis die Einhaltung  
des Teilhabeminimums nicht sichergestellt und mit welchen Anpassungen im TKG 
könnte man ggf. das Teilhabeminimum besser absichern? 
 

17) Die im Gesetzentwurf einleitend referenzierte Gigabitstrategie schränkt das Ziel der 
flächendeckenden Versorgung bereits auf Gebiete ein, „wo Menschen in Deutschland 
leben, arbeiten oder unterwegs sind.“ Dies ist z.B. in den Kerngebieten von Nationalparks 
nicht der Fall. Sehen Sie diese Einschränkung bereits hinreichend im Gesetzentwurf 
abgebildet, wenn nein, wie könnte dies noch erfolgen? 

 
18) Sehen Sie im § 1 TKG Absatz 1 Satz 3 neu ("Satz 2 findet im Rahmen der 

naturschutzrechtlichen Prüfung nur Anwendung, wenn die Verlegung oder Änderung zur 
Versorgung eines Gebietes durch einen Mobilfunknetzbetreiber erfolgt, in dem dieser 
keinen durchgehenden, unterbrechungsfreien Zugang zu Sprach - und breitbandigen 
Datendiensten des öffentlichen Mobilfunks ermöglicht.") hinsichtlich der Formulierung 
("keinen durchgehenden, unterbrechungsfreien Zugang zu Sprach- und breitbandigen 
Datendiensten") einen unklaren oder zu großen Auslegungsspielraum und ist daher bei 
der Auslegung mit häufigen Gerichtsverfahren und entsprechend kontraproduktiven 
Verzögerungen zu rechnen? 
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